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16. Frage 16: 
Laut Bieterfragen- und Antworten-Katalog Nr. 02 werden gemäß Antwort zur 
Frage Nr.9 die Fahrgeldeinnahmen im RVL- und triregio-Tarif dem Aufgabenträger 
gegenüber gemeldet und abgerechnet. Die Antwort ist nach unserer Einschät-
zung nicht vollständig bzw. falsch, da es die Einbettung im Verkehrsverbund RVL 
nicht beleuchtet. Nach unserer Kenntnis müssen Fahrgeldeinnahmen vor allem 
gegenüber der Verbundgesellschaft gemeldet werden, da die erzielten Fahrgeld-
einnahmen Bestandteil der Einnahmeaufteilung sind. Hierbei erfolgt ein nachge-
lagertes Clearing auf Seiten des Verbundes, bei dem dann der Erlösanspruch fest-
gestellt wird. Dieser Wert müsste nach unserer Ansicht mit dem Aufgabenträger 
abgerechnet werden und nicht die erzielten kassentechnischen Einnahmen im 
RVL- und triregio-Tarif. Ist diese Annahme korrekt? 

20.02.  

 Antwort zu Frage 16: 
Aufgrund der Intereg- und Regiobus-Förderregularien müssen für die fördertech-
nische Abrechnung die Fahrgeldeinnahmen auf der Linie, linienbezogen dem Auf-
gabenträger gemeldet werden. Nachgelagert erfolgt der Finanzfluss und die Be-
teiligung am Clearing auf Verbundseite. Details werden in der Phase der Betriebs-
aufnahme zwischen VU, AT und Verbund geregelt. 

 07.03 

17. Frage 17: 
Wie ermittelt sich die der Erlösanspruch im RVL-, triregio,-und Distribus-Tarif für 
die Verkehrsleistungen? Können wir davon ausgehen, dass sich der Aufgabenträ-
ger um die Ermittlung des Erlösanspruchs sorgt? Falls hier Fahrgasterhebungen 
durchzuführen sind, gehen wir davon aus, dass dies durch den Aufgabenträger 
erfolgt. Sind diese Annahmen korrekt? 

20.02.  

 Antwort zu Frage 17: 
Die Annahme ist nicht korrekt. Die jährlichen Fahrgasterhebungen im Sinne des 
Förderprogramms ‚Regiobuslinien‘ sind gem. Pflichtenheft Erhebung (s. Anlage 
C05) vom VU durchzuführen. Die Berechnung der Erlöse für den Verbund i. S. des 
Förderprogramms ‚Regiobuslinien‘, sollen vom VU durchgeführt werden. 

 07.03. 

 


